
Kundgebung des „Verteidigungskomitees 
für die Opfer der amerikanischen Reaktion“

In einer vom „Verteidigungskomitee für die Opfer der ame
rikanischen Reaktion“ am 15. Februar 1951 einberufenen Groß
kundgebung protestierten mehr als 3000 Berliner im Friedrich
stadt-Palast gegen die Ermordung von sieben amerikanischen 
Negern in Martinsville durch die Henkerjustiz der amerika
nischen Kriegstreiber.

Auf dieser Protestkundgebung gab der Neger Jack H i 11 i e 
einen erschütternden Bericht von den furchtbaren Leiden, denen 
die schwarzhäutige Bevölkerung der USA auf Grund der die 
Neger diffamierenden Maßnahmen der herrschenden Finanz
magnaten ausgesetzt ist.

Es sprachen zu der Berliner Bevölkerung Vertreter der Par
teien und Massenorganisationen. Neben Prof. Gerhart E i s 
l e r ,  dem Leiter des Amtes für Information der Deutschen 
Demokratischen Republik, Hans J e n d r e t z k y ,  dem ersten 
Sekretär des Landesverbandes Groß-Berlin der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, Adolf D e t e r ,  dem ersten Vor
sitzenden des FDGB Groß-Berlin, Gefieralstaatsanwalt Dr. Rolf 
H e l m ,  der im Namen der Vereinigung Demokratischer Ju
risten Deutschlands gegen die „Gnadenentscheidung“ des ameri
kanischen Hochkommissars McCloy zugunsten der Hauptkriegs
und Naziverbrecher eine Protesterklärung abgab, u. a., sprach 
der Präsident des Obersten Gerichts der Deutschen Demokra
tischen Republik, Kurt S c h u m a n n ,  der sich insbesondere 
mit der Rassenjustiz in den USA auseinandersetzte, die er als 
ein Werkzeug der Vorbereitung eines dritten Weltkrieges durch 
die USA-Imperialisten bezeichnete.

Schumann wies darauf hin, daß die Tätigkeit der Justiz eines 
Staates einen klaren Einblick in die politischen Verhältnisse 
dieses Staates ermöglicht. Ebenso wie bereits 1933 zahlreiche 
Gerichte dem Nationalsozialismus dadurch Vorschub geleistet 
haben, daß sie Demokraten verfolgten, befinden sich die USA- 
Gerichte heute auf dem Wege zur Faschisierung der Justiz, 
wie die amerikanische Rechtsprechung der letzten Jahre zeigt. 
Diese Entwicklung der Justiz der USA kam klar bei der 
Verurteilung und Hinrichtung der sieben jungen Neger aus 
Martinsville zum Ausdruck. Obwohl die Verhandlung gegen 
die Angeklagten in diesem Verfahren nichts ergab, was auch 
nur einen Haftbefehl hätte rechtfertigen können, wurden sie 
zum Tode verurteilt und dieses Urteil trotz des Protestes 
weitester Kreise innerhalb Amerikas und der ganzen Welt 
vollstreckt. Diesen Justizmord, der kein Einzelfall ist, kenn
zeichnete Schumann als die legalisierte Form der Lynchjustiz

gegen Angehörige der schwarzen Bevölkerung der Vereinigten 
Staaten.

Der Präsident des Obersten Gerichts zeigte an zahlreichen 
Beispielen, wie die amerikanische Klassenjustiz den Kampf 
gegen die Anhänger des Friedens führt. Er führte dabei den 
seit zwei Jahren laufenden Prozeß gegen elf führende Mit
glieder der kommunistischen Partei der USA an, die nichts 
weiter getan haben, als die Rückkehr der Regierung zu einer 
Politik des Friedens zu fordern. In der nächsten Zeit wird 
über die Revision der angeklagten Kommunisten, die zu fünf 
Jahren Gefängnis und zu Geldstrafen von 1000 Dollar ver
urteilt worden sind, vor dem Gericht der USA entschieden 
werden. Zu diesem Prozeß führte Schumann die Worte eines 
berufenen Kritikers, des Kreisrichters H a r r i s  aus Indiana, 
an, der vor der Öffentlichkeit aufdeckte, daß die Anklage gegen 
die führenden Kommunisten lediglich auf den Aussagen von 
gekauften Zeugen beruhe, und der erklärte, daß eine Auf
rechterhaltung dieser Verurteilung durch den Obersten Ge
richtshof der Beweis dafür, sein würde, daß die USA völlig 
faschistisch geworden sind.

Die Freunde des Friedens mundtot zu machen, sagte Prä
sident Schumann, sei ein Hauptmittel faschistischer Kriegs
vorbereitungen. So habe die amerikanische Staatspolizei Mate
rial gegen 12 C00 amerikanische Staatsbürger zusammengestellt, 
die eine Zusammenarbeit aller Friedenskräfte und eine Ände
rung der Kriegspolitik der USA-Regierung fordern. Mit dieser 
planmäßigen Aktion solle das amerikanische Volk eingeschüch
tert und sein Widerstand gegen die Kriegsvorbereitungen ge
brochen werden.

Schumann sprach weiter von dem heroischen Widerstand 
der fortschrittlichen und friedliebenden Amerikaner, die die 
Terrormaßnahmen der USA-Justiz keineswegs stillschweigend 
hinnähmen. Er erwähnte dabei u. a. den Protest von drei
zehn bedeutenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der 
Kunst und der Wissenschaft, unter ihnen Thomas M a n n  und 
Prof. E i n s t e i n ,  gegen die Willkürmaßnahmen der ameri
kanischen Gerichte. „Alles das“, so schloß der Präsident des 
Obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik 
seine Ausführungen, „haben wir Deutsche und hat durch uns 
die ganze Welt vor wenigen Jahren so verhängnisvoll kennen
gelernt. Wir wenden uns in aller Schärfe gegen die faschisti
schen Methoden der amerikanischen Justiz. Wir unterstützen 
die tapferen Bemühungen der verfolgten amerikanischen Frie
denskämpfer. Sie stehen auf einem besonders schwierigen 
Posten, weil in ihrem Lande die Nutznießer eines künftigen 
Krieges sitzen. Helfen wir unseren amerikanischen Friedens
freunden. Sie kämpfen und leiden auch für uns Deutsche, 
weil die Erhaltung des Friedens die Lebensfrage für unser 
Volk ist."

R e c h t s p r e c h u n g

I. Entscheidungen 
des Obersten Gerichts 

Zivilrecht
§ 826 BGB.
Eine zum Schadensersatz verpflichtende sittenwidrige 

Handlung im Sinne des § 826 BGB liegt nicht nur dann 
vor, wenn der Anzeigende seine Denunziation eines 
Antifaschisten selbst an die Gestapo, die Polizei oder 
das Gericht gegeben, sondern auch dann, wenn er sie 
einer Person weitergegeben hat, von der er nach 
menschlichem Ermessen annehmen mußte, daß diese 
weitere Schritte unternehmen würde.

OG, Urt. vom 24. November 1950 — 1 Zz 42/50.

Aus den G r ü n d e n :
Der Kläger ist am 2. November 1944 vom Kammer

gericht in Berlin wegen wehrkraftzersetzender Äuße
rungen zu einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten ver
urteilt worden und war deshalb 11% Monate in Unter- 
suchungs- bzw. Strafhaft. In der damaligen Anklage 
war dem Kläger zum Vorwurf gemacht worden, daß 
er zu Weihnachten 1942 dem Vater der Verklagten, 
dem Bauern Hermann A., und im März 1944 der 
Witwe K. im Beisein der Zeugin S. gegenüber 
defaitistische Äußerungen über den Ausgang des 
Krieges gemacht habe. A. ist in dem Strafverfahren 
gegen den jetzigen Kläger als Zeuge vernommen 
worden und hat die Angaben der Anklage bestätigt. 
Ein nach 1945 gegen A. eingeleitetes Strafverfahren 
nach Befehl Nr. 201 wurde eingestellt, weil A. während 
des Ermittlungsverfahrens verstarb.

Der Kläger behauptet, das damalige Strafverfahren 
gegen ihn sei nur deshalb eingeleitet worden, weil A. 
seine Wahrnehmungen dem faschistischen Partei
funktionär Sch. gemeldet und diesen zur AnzeigeT 
erstattung gedrängt habe. Er nimmt A. auf Schadens
ersatz wegen Verdienstausfalles von 2550,— DM 
während seiner Haft in Anspruch. A. ist während

dieses Rechtsstreits verstorben. Seine Tochter, die 
jetzige Verklagte, hat als Erbin den Rechtsstreit auf
genommen. Sie hat Klageabweisung beantragt und die 
Denunziation bestritten. Sie behauptete, der inzwischen 
verstorbene Parteifunktionär Sch. habe die Äußerun
gen des Klägers selbst gehört und die Anzeige aus 
eigenem Antriebe erstattet.

Das Landgericht in Torgau hat durch Urteil vom
13. Juli 1949 die Klage abgewiesen, weil eine Denun
ziation des Klägers durch den Vater der Verklagten 
nicht nachzuweisen sei.

Gegen dieses Urteil richtet sich der Kassations
antrag des Generalstaatsanwalts der Deutschen Demo
kratischen Republik.

Der Kassationsantrag ist begründet.
Aus den Beiakten ergibt sich, daß der Vater der Ver

klagten die Äußerungen des Klägers dem Personal
amtsleiter Sch. mitgeteilt hat. Dies geht hervor aus den 
polizeilichen Vernehmungen des Vaters der Verklag
ten vom 2. Oktober 1945, 28. November 1947 und 
1. September 1948, in denen er übereinstimmend er
klärt, daß er die Äußerungen von F. (jetziger Kläger) 
dem Sch. mitgeteilt habe. Auch die jetzige Verklagte 
hat bei ihrer Vernehmung vom 22. Oktober 1945 aus
gesagt, daß sie im Jahre 1944 F-’s Äußerungen weiter 
erzählt habe. Auch in ihrer Vernehmung vom 1. Sep
tember 1948 räumt sie nochmals die Möglichkeit ein, 
Sch. informiert zu haben.

Wer im Jahre 1944 einem Funktionär der NSDAP 
Äußerungen anderer Menschen, die sich gegen die 
NSDAP richteten und insbesondere defaitistische An
sichten über den Ausgang des Hitlerkrieges zum In
halt hatten, weiter erzählte, mußte damit rechnen, daß 
dieser ein Verfahren gegen die Gegner des National
sozialismus einleiten würde. Zu diesem Zeitpunkt war 
jedem Deutschen bekannt, daß nicht nur unmenschlich 
lange Freiheitsstrafen, sondern sogar die Todesstrafe 
für Äußerungen gegen die nazistische Gewaltherrschaft 
von den Gerichten, insbesondere den Sondergerichten 
verhängt wurden. Für die Bekanntmachung dieser
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